
Amtliche Bekanntmachungen

Nr. 10	 6. März	 2026 

ORTSTEILE: SAILAUF · EICHENBERG

MITTEILUNGSBLATT DER GEMEINDE
SSAAIILLAALLAUUFF

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am Sonntag, den 08. März 2026, finden in Bayern die allgemeinen 
Gemeinde- und Landkreiswahlen statt.

In unserer Gemeinde werden der Bürgermeister und der Gemeinderat, der Landrat und der 
Kreistag neu gewählt. Mit Ihrer Stimme übertragen Sie der gewählten Person für 6 Jahre die 

Verantwortung für Ihre Gemeinde oder Ihren Landkreis.

Wir bitten alle Wahlberechtigten ihr Wahlrecht wahrzunehmen und zur Abstimmung ihren 
Wahlbenachrichtigungsbrief und den Personalausweis vorzulegen.

Zur Information für die Wähler sind am Eingang der Wahlräume die Wahlbekanntmachung 
und Musterstimmzettel angeschlagen.

Briefwahlunterlagen sind bis Freitag, 06.03.2026, 15.00 Uhr im Rathaus erhältlich; 
bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung können die Briefwahlunterlagen 

bis zum Wahlsonntag, 15.00 Uhr, angefordert werden.

Während der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses ab 18.00 Uhr hat jedermann
Zutritt zu den Auszählungsräumen, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist.

Die Wahl hat eine große Bedeutung. Machen Sie deshalb von diesem grundlegenden, 
staatsbürgerlichen Recht Gebrauch, verschaffen Sie Ihrer Meinung Geltung und gehen Sie 

bitte am Sonntag zur Wahl!

Mit freundlichen Grüßen

Michael Dümig, 1. Bürgermeister
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Bürgerbüro – Einwohnermeldeamt, Passamt, Fundsachen 
Sybille Roth, Zimmer 1.1

Tel. 9733-11
sybille.roth@sailauf.bayern.de

Bürgerbüro – Friedhofsverwaltung
Katja Schreck, Zimmer 1.2

Tel. 9733-16
katja.schreck@sailauf.bayern.de (Montag - Donnerstag, 8 - 12 Uhr)

Bürgerbüro – Gewerbeamt, Renten und soziale Angelegenheiten
Nina Knoop, Zimmer 1.3

Tel. 9733-12
nina.knoop@sailauf.bayern.de

Hauptamt, Standesamt, Jagdrecht, Feuerwehrangelegenheiten
Stephanie Becker, Zimmer 1.7

Tel. 9733-0
poststelle@sailauf.bayern.de

Kämmerei
Markus Emmerich, Zimmer 1.4

Tel. 9733-14
markus.emmerich@sailauf.bayern.de

Finanzverwaltung, VHS, Musikschule
Nina Schüßler, Zimmer 1.5

Tel. 9733-15
nina.schuessler@sailauf.bayern.de

Seniorenbeauftragte
Carolin Reuter, Zimmer 1.7 

Tel. 0151/72014757
carolin.reuter@sailauf.bayern.de (Termine nach Vereinbarung)

Rathaus Sailauf – Obergeschoss

Bürgermeister
Michael Dümig, Zimmer 2.1

Tel. 9733-21
michael.duemig@sailauf.bayern.de

Geschäftsleitung, Ordnungsamt, Grundstücksangelegenheiten
Julia Behl, Zimmer 2.5

Sekretariat, Personalverwaltung
Alexandra Schäfer, Zimmer 2.4

Tel. 9733-26
julia.behl@sailauf.bayern.de

Tel. 9733-24
alexandra.schaefer@sailauf.bayern.de
(Montag – Donnerstag, von 8.00 – 12.00 Uhr)

Rathaus Sailauf – Dachgeschoss

Hauptamt, Ordnungsamt, Amtsblatt
Marcel Baumeister, Zimmer 3.1

Tel. 9733-35
marcel.baumeister@sailauf.bayern.de

Assistent Amtsleitung, Datenschutzbeauftragter
Michael Kowalski, Zimmer 3.3

Tel. 9733-29
michael.kowalski@sailauf.bayern.de

Allianz-Managerin Kommunale Allianz WEstSPEssart
Tina Germer, Zimmer 3.4

Tel. 9733-28
tina.germer@sailauf.bayern.de

Rathaus Sailauf – Nebengebäude Erdgeschoss

Steuern und Gebühren
Simone Röder-Adler, Zimmer 4.2

Tel. 9733-13
simone.roeder-adler@sailauf.bayern.de

Gemeindekasse
Pia Sauer, Zimmer 4.2

Tel. 9733-0
poststelle@sailauf.bayern.de

Rathaus Sailauf – Nebengebäude Dachgeschoss

Technische Bauverwaltung und Bauhof, Wasserversorgung
Thomas Schmitt, Zimmer 5.2

Tel. 9733-32 (Handy-Nr.  01575-3485130)
thomas.schmitt@sailauf.bayern.de

Bauverwaltung 
Margret Büttner, Zimmer 5.1

Tel. 9733-31
margret.buettner@sailauf.bayern.de

Bauverwaltung 
Thorsten Schäfer, Zimmer 5.1

Tel. 9733-34
thorsten.schaefer@sailauf.bayern.de

»Info-Seite«
SERVICE – TELEFON – ÖFFNUNGSZEITEN

Rathaus Sailauf: Rathausstraße 9, 63877 Sailauf
Telefon-Nr.:  	              0 60 93 / 97 33 + Durchwahl Sachbearbeiter/in
Telefon-Nr. Zentrale:   0 60 93 / 97 33-0
Telefax-Nr.:                 0 60 93 / 97 33-33
E-Mail:                       poststelle@sailauf.bayern.de
Homepage:                www.sailauf.de
ÖFFNUNGSZEITEN / TERMINVEREINBARUNG
Montag – Freitag � 08.00 – 12.00 Uhr
und Donnerstag 	�  13.00 – 18.00 Uhr
Gemeindekonten:
Frankfurter Volksbank Rhein-Main eG,
IBAN: DE57 5019 0000 0101 9430 97, BIC: FFVBDEFF
Sparkasse A’burg, IBAN: DE 817 9550 0000 0000 672 31, BIC: BYLADEM1ASA

Bürgermeister
Für Gespräche mit Ihnen steht Bürgermeister Michael Dümig nach
terminlicher Abstimmung individuell zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie bei 
Bedarf mit Herrn Dümig direkt oder über das Sekretariat, Frau Alexandra Schä-
fer, Tel. 06093/9733-24, Ihren persönlichen Gesprächstermin.
——————————————————————————————
Die Mitarbeiter sind grundsätzlich während der üblichen Öffnungszeiten
persönlich zu erreichen, vor jedem Besuch im Rathaus ist allerdings eine 
Terminvereinbarung erforderlich.
Selbstverständlich können Sie mit uns auch individuelle Termine außer-
halb der regelmäßigen Sprechstunden vereinbaren. Rufen Sie uns an!
(Telefonische Erreichbarkeit: während der Öffnungszeiten und zusätzlich Mo. – 
Mi., von 13.00 – 15.00 Uhr)

BITTE MACHEN SIE VON DER DIREKTDURCHWAHL GEBRAUCH!

ZUSATZINFORMATIONEN

Rufbereitschaft Bauhof in Notfällen: Tel. 0151/51400224 – Wasserwart (Daniel Steigerwald): Tel. 0151/15066617 (während der Dienstzeit)

Härtebereich und Nitratgehalt des Trinkwassers
in Sailauf: Härtebereich 1, Nitratgehalt 5,3 mg/l, in Eichenberg: Härtebereich 1, Nitratgehalt 2,9 mg/l

Folgende Wertstoffe werden hier angenommen:
Bauschutt (max. 1/4m³/Anlieferung und insgesamt1m³/Jahr, nur Kleinmengen Gasbetonsteine), Altmetall und Dosen, Altholz 
und Spanplatten (auch lackiert, beschichtet und mit Holzschutzmitteln behandet), Papier und Kartonagen, Haushaltsgroß- und 
kleingeräte, (außer Kühlgeräte und Bildschirme), Informations-/Telekommunikationgsgeräte, Styroporformteile und -chips (nur 
weiß und sauber, kein Dämmmaterial, Brillen, Hörgeräte, Korken, Kerzenwachs, Speisefette und -öle, Aluminium, Messing, 
Blei, Kupfer, Kabelreste, PU-Schaumdosen, Fenster mit Holz-/Metall-/Kunststoffrahmen, Außentüren, Altholz aus dem Außen-
bereich, Flachglas, CDs, Kartuschen, Toner

FÜR DIE

KULTURLANDSCHAFT

S A I L A U F

Öffnungszeiten Recyclinghof und
Kompostplatz:
November bis März (Winterzeit)
Mittwoch 14.00 bis 16.00 Uhr
Samstag 09.00 bis 13.00 Uhr

Rathaus Sailauf – Untergeschoss

Rathaus Sailauf – Obergeschoss

Rathaus Sailauf – Dachgeschoss

Rathaus Sailauf – Nebengebäude Erdgeschoss

Rathaus Sailauf – Nebengebäude Dachgeschoss

Amtsblatt:
amtsblatt@sailauf.bayern.de
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WEITERE INFORMATIONEN UND KONTAKTE

Feuerwehr Sailauf
1. Kdt. Michael Müller
Tel. 0176/50974049 oder 06093/323
E-Mail: michael.mueller@feuerwehr-sailauf.de
2. Kdt. Daniel Herbert
Tel. 01575/0730547

Bücherei Sailauf
Kirchberg 4, 63877 Sailauf
Öffnungszeiten:
Mittwoch 	 14.00 – 16.00 Uhr
Freitag 	 16.30 – 18.00 Uhr
Sonntag 	 10.00 – 12.00 Uhr

Forstrevier Sailauf:
Engländerstr. 5, 63877 Sailauf, Tel. 06093/482, E-Mail: lorenz.kirch@aelf-ka.bayern.de
Sprechstunde bei Revierleiter Lorenz Kirch, wöchentl. mittwochs von 16.00 bis 18.00 Uhr

Zuständiger Kaminkehrer für Sailauf:
Bezirkskaminkehrermeister Christian Dittmeier,
Goethestraße 9, 63846 Laufach
Tel. 06093/996252 oder Handy-Nr. 0171/2693026

Bei Stromausfall bzw. Störungen am Elektronetz imOrtsbereich:
Notruf Tag und Nacht Tel. 09 41/28003366

Mittagsbetreuung Grundschule Sailauf
Kirchberg 3, 63877 Sailauf, Tel. 06093/99 49 95 (oder 0160/4758959)
E-Mail: mittagsbetreuung@sailauf.bayern.de

Feuerwehr Eichenberg
1. Kdt. Stefan Kern
Tel. 0175/9686904
E-Mail: kernstefan90@web.de
2. Kdt. Christian Lebert
Tel. 0160/96943550

Zuständiger Kaminkehrer für Eichenberg:
Bevollmächtigter Schornsteinfegermeister Dirk Wollinger
Eichenberger Straße 8, 63825 Blankenbach
Tel. 06024/6980315, Mobil: 0179/9235934, E-Mail: kaminwolli@aol.com

Bei Störungen oder Beschädigungen an Gasleitungen im Ortsund
Hausbereich:
Notruf Tag und Nacht Tel. 069/701011

Kinder- und Jugendpflege / Leiter Mittagsbetreuung
Frank Bachmann, Tel. 06093 /9964950
E-Mail: frank.bachmann@sailauf.bayern.de

Postagentur Sailauf
Engländerstraße 4, 63877 Sailauf, Tel. 0152 / 22181858
Öffnungszeiten: Mo., Di.          8.00 – 12.00 Uhr u. 15.00 – 16.30 Uhr
                             Mittwoch       9.30 – 10.30 Uhr
		                         Donnerstag   8.00 – 12.00 Uhr u. 15.00 – 18.00 Uhr
                             Freitag           8.00 – 13.00 Uhr u. 15.00 – 18.00 Uhr
                             Samstag        8.00 – 13.00 Uhr

Apotheken und Notdienste

NOTRUFE /
BERATUNG / INFORMATION

Notruf Polizei� 110

Notruf Feuerwehr� 112

Notruf Rettungsleitstelle� 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst �16117

Gebührenfrei und Deutschlandweit!

Giftinformation� 0911/3982451

Polizei Aschaffenburg� 06021/8570

Telefonseelsorge� 0800/1110111

(gebührenfrei�  oder 0800/1110222

Frauen-Notruf bei Gewalt� 021/24455

Gesundheitsamt Aschaffenburg
E-Mail:
gesundheitsamt@lra-ab.bayern.de

Impfberatung, AIDS-Beratung,
reisemedizinische Beratung
06021/394184

Umwelt- und Hygieneberatung
06021/394181

Schwangerenberatungsstelle
06021/394183

Verbraucherberatung
Verbraucherzentrale Bayern e.V.
0931/59186
Würzburg, Domstraße 10
(Fax 0931/3534001)

Bayernwerk AG� 0941/28003366

Gasversorgung� 0800/6246773

Telekom� 0800/3302000

NEFtv� 0911/660660

Ärztlicher Notdienst:

Allgemeinärzte (Hausärzte)
Am Wochenende: Freitag, 13.00 Uhr bis
Montag, 8.00 Uhr, am Mittwoch: 13.00 Uhr
bis Donnerstag 8.00 Uhr, am Feiertag: von
18.00 Uhr am Vorabend des Feiertages bis
8.00 Uhr am folgenden Werktag.
In medizinischen Notfällen wenden Sie sich
bitte an Ihren Hausarzt oder den Ärztlichen
Bereitschaftsdienst Bayern, Tel.: 116117.
Von dort erhalten Sie Auskunft über alle
diensthabenden Ärzte.
Für besondere Notfälle steht natürlich auch
die Rettungsleitstelle zur Verfügung, Tel.: 112
Hebammen-Wochenbettambulanz
für Wöchnerinnen und stillende Frauen:
Sonn- und feiertags, 9–12 Uhr, Eingangs-
bereich Klinikum, ohne Voranmeldung!
http://www.hebko-aschaffenburg.de
Zahnärzte – Sprechstunden:
Den diensthabenden Zahnarzt erfahren Sie 
unter: notdienst-zahn.de
Patienten, die keinen Internetzugang haben, 
erreichen kostenpflichtig die Notdienst-Hot-
line unter der Nummer: 
0180 5908008 (14 ct / Minute).

Notrufe:
Beachten Sie folgendes Meldeschema für
das Absetzen eines Notrufes:
WAS ist passiert?
Verkehrsunfall – Badeunfall – Erkrankung – le- 
bensbedrohliche Erkrankung – Häuslicher Un-
fall – Betriebsunfall – Sportunfall – Vergiftung
WO ist etwas passiert? Genaue Be-
zeichnung des Notfallortes

WIEVIEL Verletzte? Erkrankte?
Zahl der Schwerverletzten – Leichtverletzten
– Verletzte eingeklemmt
WELCHE Verletzungen liegen vor?
WARTEN auf Rückfragen

Apotheken-Notdienst

WICHTIGER HINWEIS:
Aufgrund der Umstrukturierung des Apothe-
kennotdienstes in Bayern ab 2025 wird es
keinen festen Notdienstplan mehr geben.
Den jeweiligen Notdienst kann man finden
unter:

• www.aponet.de
• �22 8 33 (Mobilfunk: 0,69 € pro Minute oder 

pro SMS)
• 0800 00 22833 (kostenlos vom Festnetz)

Impressum
Herausgeber: Gemeinde Sailauf

Verantwortlich für den amtlichen Teil:

Marcel Baumeister

Kontakt: amtsblatt@sailauf.bayern.de

Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil,

Annoncen-Annahme, Druck und Vertrieb:

Druckerei Bilz GmbH,

Philipp-Kachel-Straße 2, 63911 Klingenberg

Tel. (09372) 408 38 60

Fax (09372) 408 38 70

E-Mail: email@tuebel-druck.de

Bezugspreis pro Jahr:

€ 31,50 print (bei Abbuchung)

€ 29,30 digital (nur Abbuchung)
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St.-Georgs-Apotheke, Sailauf, Pfarrwiese 6
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Informationen zur Kommunalwahl am 08. März 2026

Informationen und Antworten auf die häufigsten Fragen zur Kommunalwahl finden Sie unter: 
https://www.stmi.bayern.de/wahlen-und-abstimmungen/kommunalwahlen/ oder unter www.sailauf.de.

Rathaus am Montag, 09. März 2026 geschlossen. 
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Gemeindeverwaltung am Montag, 09. März 2026 aufgrund von Nacharbeiten zur Kommunal-
wahl für den Publikumsverkehr geschlossen bleibt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht erreichbar sind. 

Ab Dienstag, 10.03.2026 erreichen Sie uns wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten.

Briefwahlunterlagen
Die Briefwahlunterlagen können nicht in einem Wahllokal abgegeben werden, sondern müssen - bis spätestens 18 Uhr am Wahlsonntag, 
08.03.2026 – in den gemeindlichen Briefkasten am Rathaus eingeworfen werden.

Wir bitten um Ihr Verständnis und Beachtung!
Ihre Gemeindeverwaltung
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Bekanntmachung
für die Wahl

des ersten Bürgermeisters
und

des Gemeinderates
am 8. März 2026

„Verkündung des Wahlergebnisses“

Die Verkündung des Wahlergebnisses nach Art. 19 Abs. 3 GLKrWG erfolgt durch Aushang am Rathaus – Glasfenster im Übergang zwi-
schen alten und neuem Rathausgebäude.

Der Aushang wird am 09.03.2026 um 12 Uhr erfolgen.

Die Verkündigung durch den Aushang setzt die Frist gemäß Art. 47 Abs. 1 Satz 1 GLKrWG in Gang. Nach dieser Frist gilt die Wahl als 
angenommen, wenn die Gewählte oder der Gewählte nicht binnen einer Woche nach Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung die Annahme des Amtes abgelehnt hat.

Julia Behl
– Wahlleiterin –
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Bekanntmachung

der Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des abschlie-

ßenden Wahlergebnisses sowie der Form der Verkündung des vor-

läufigen Wahlergebnisses

für die Wahl des Gemeinderates

und

für die Wahl des ersten Bürgermeisters

am Sonntag, 08. März 2026.

1.	� Die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des abschließenden Wahlergebenisses gemäß Art. 19 Abs. 3 des Gemeinde- und 

Landkreiswahlgesetzes (GLKrWG) findet statt am

Dienstag, 17. März 2026 um 19.00 Uhr

im

Sitzungssaal im Rathaus Sailauf, Rathausstraße 9 in 63877 Sailauf.

2.	 Form der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses; Fristbeginn für die Annahme der Wahl.

Unter dem Vorbehalt der Feststellung des abschließenden Wahlergebnisses durch den Wahlausschuss wird das ermittelte vorläufige 

Wahlergebnis durch

Aushang am Montag, 09.03.2026 um 12 Uhr

gegenüber der Öffentlichkeit verkündet. Die Verkündung des Wahlergebnisses nach Art. 19 Abs. 3 GLKrWG erfolgt durch Aushang am 

Rathaus - Glasfenster im Übergang zwischen alten und neuem Rathausgebäude.

Die Verkündigung durch den Aushang setzt die Frist gemäß Art. 47 Abs. 1 Satz 1 GLKrWG in Gang. Nach dieser Frist gilt die Wahl als 

angenommen, wenn die Gewählte oder der Gewählte nicht binnen einer Woche nach Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses 

schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung die Annahme des Amtes abgelehnt hat.

Sailauf, 26.02.2026

Julia Behl

– Wahlleiterin –

»Mitteilungsblatt der Gemeinde Sailauf« 
auch im Einzelverkauf

Das »Mitteilungsblatt der Gemeinde Sailauf« kann zum Preis von 0,90 Euro auch im Einzelverkauf erworben werden.

Verkaufsstelle: 
St. Georgs-Apotheke, Sailauf, Pfarwiese 6
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Anlage 16 (zu § 53 GLKrWO)

Gemeinde

09671150 - Gemeinde Sailauf

Wahlbekanntmachung
für die Wahl

des Gemeinderats,
des ersten Bürgermeisters,

des Kreistags,
des Landrats
am 8. März 2026

1. Die Abstimmung dauert von 8 Uhr bis 18 Uhr.

2. Das Stimmrecht kann folgendermaßen ausgeübt werden:

2.1 Im Abstimmungsraum:

2.1.1 Die Gemeinde ist in 3 allgemeine Stimmbezirke eingeteilt.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spätestens  15.02.2026 (21. Tag vor dem Wahltag) übersandt
worden sind, sind der Stimmbezirk und der Abstimmungsraum angegeben, in dem die Stimmberechtigten abstimmen können.
Sie enthalten einen Hinweis, ob der Abstimmungsraum barrierefrei ist.

2.1.2 Die Gemeinde hat keine Sonderstimmbezirke eingerichtet.

2.1.3 Stimmberechtigte  können,  wenn  sie  keinen  Wahlschein besitzen,  nur  in  dem  Abstimmungsraum  des  Stimmbezirks
abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen sind.

2.1.4 Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben
a) bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt 

hat,
b) bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der Wahlschein 

zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen.

2.1.5 Die  Abstimmenden  haben  ihre  Wahlbenachrichtigung  oder  ihren  Wahlschein  und  ihren  Personalausweis,  ausländische
Unionsbürgerinnen/Unionsbürger einen Identitätsausweis oder ihren Reisepass zur Abstimmung mitzubringen.

2.1.6 Die  Stimmzettel  werden den  Abstimmenden beim Betreten des  Abstimmungsraums ausgehändigt.  Sie müssen von den
Stimmberechtigten allein in einer Wahlkabine des Abstimmungsraums gekennzeichnet werden.

2.1.7 Die Durchführung der Abstimmung und die Feststellung des Abstimmungsergebnisses sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt,
soweit das ohne Beeinträchtigung der Abstimmung möglich ist.

2.1.8 Die Wahlbenachrichtigung ist  bei  Bürgermeister-  und Landratswahlen aufzubewahren,  da sie für eine etwaige Stichwahl
benötigt wird.

2.2 Durch Briefwahl:

2.2.1 Wer durch Briefwahl wählen will, muss dies bei der Gemeinde beantragen und erhält dann folgende Unterlagen:
a) Einen Stimmzettel für die oben bezeichnete Wahl,
b) einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,
c) einen hellroten Wahlbriefumschlag für den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag mit der Anschrift der 

Behörde, an die der Wahlbrief zu übersenden ist,
d) ein Merkblatt für die Briefwahl.
Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl.

2.2.2 Bei der Briefwahl sorgen die Stimmberechtigten dafür, dass der Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein am
Wahltag bis zum Ablauf der Abstimmungszeit bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Behörde eingeht.

3. Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um  16 Uhr in  der Turnhalle Sailauf,  Rottenberger
Straße 14, 63877 Sailauf zusammen.
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4. Grundsätze für die Kennzeichnung der Stimmzettel:
Gewählt  wird  mit  amtlich  hergestellten Stimmzetteln.  Die  Stimmzettelmuster  hängen  an  dem  für  die  Kommunalwahlen
festgelegten Bekanntmachungsfenster  aus.  Aus  den  Stimmzetteln  ergibt  sich,  wie  viele  Stimmen die  Stimmberechtigten
haben. Gegebenenfalls aufgedruckte Strichcodes dienen ausschließlich der Erleichterung der Stimmenauszählung.

4.1 Wahl des Gemeinderats und des Kreistags:
4.1.1 Sofern die Stimmzettel mehrere Wahlvorschläge enthalten, gelten die Grundsätze der Verhältniswahl.

Aus den Stimmzetteln ergibt sich, wie viele Stimmen die Stimmberechtigten haben. Es können nur die auf den amtlichen
Stimmzetteln vorgedruckten Bewerberinnen und Bewerber gewählt werden.
Die Stimmberechtigten können einen Wahlvorschlag unverändert annehmen, indem sie in der Kopfleiste den Kreis vor dem
Kennwort des Wahlvorschlags kennzeichnen.
Sollen einzelne Bewerberinnen und Bewerber Stimmen erhalten, wird das Viereck vor den Bewerberinnen und
Bewerbern gekennzeichnet.
Die Stimmberechtigten können innerhalb der ihnen zustehenden Stimmenzahl einzelnen Bewerberinnen und Bewerber bis zu
drei Stimmen geben, wobei auch mehrfach aufgeführte Bewerberinnen und Bewerber nicht mehr als drei Stimmen erhalten
dürfen.
Die  Namen  vorgedruckter  Bewerberinnen  und  Bewerber  können  gestrichen  werden.  Die  übrigen  Bewerberinnen  und
Bewerber sind dann gewählt, wenn der Wahlvorschlag in der Kopfleiste gekennzeichnet wurde.
Die Stimmberechtigten können ihre Stimmen innerhalb der ihnen zustehenden Stimmenzahl Bewerberinnen und Bewerbern
aus verschiedenen Wahlvorschlägen geben.

4.2 Wahl der ersten Bürgermeisterin und des ersten Bürgermeisters sowie der Landrätin und des Landrats:
Jede stimmberechtigte Person hat eine Stimme. Auf den Stimmzetteln ist erläutert, wie die Stimmzettel zu kennzeichnen sind.
 

4.3 Die gekennzeichneten Stimmzettel sind mehrfach so zu falten, dass der Inhalt verdeckt ist.

5. Jeder wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts
durch  einen  Vertreter  anstelle  des  Wahlberechtigten  ist  unzulässig  (Art.  3  Abs.  4  Satz  2  des  Gemeinde-  und
Landkreiswahlgesetzes).  Eine wahlberechtigte  Person,  der  des  Lesens  unkundig  oder  wegen einer  Behinderung an  der
Abgabe seiner Stimme gehindert ist,  kann sich hierzu der  Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist  auf
technische  Hilfe  bei  der  Kundgabe  einer  vom  Wahlberechtigten  selbst  getroffenen  und  geäußerten  Wahlentscheidung
beschränkt.  Unzulässig  ist  eine  Hilfeleistung,  die  unter  missbräuchlicher  Einflussnahme  erfolgt,  die  selbstbestimmte
Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der
Hilfsperson besteht (Art. 3 Abs. 5 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes).

Wer  unbefugt  wählt  oder  sonst  ein  unrichtiges  Ergebnis  einer  Wahl  herbeiführt  oder  das  Ergebnis  verfälscht,  wird  mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten
eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 StGB).

Datum
26.2.2026

Unterschrift

gez. Michael Dümig, 
Erster Bürgermeister

Angeschlagen am: 
________________________________

abgenommen am: 
______________________________
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Aktion „Sauberer Landkreis 2026“

In der Zeit vom 07.03.-21.03.2026 wird auch in Sailauf wieder die Aktion „Sauberer Landkreis“ durchgeführt. 

Es dürfte für jeden eine Selbstverständlichkeit sein, dass er am „Frühjahrsputz in der Natur“ mitwirkt und den eigenen Grundstücksbereich, 
die angrenzenden Gehwege und evtl. auch unbebaute Bauplätze im Ortsbereich säubert. 

Wir freuen uns über Meldungen von Vereinen, Jugendgruppen, Familien oder Einzelpersonen, die sich an der Aktion beteiligen möchten. 

Möchten Sie sich auch engagieren? Dann melden Sie sich gerne im Bauamt bei Margret Büttner, margret.buettner@sailauf.bayern.de oder 
Tel. 06093 9733-31. 

Im Voraus vielen Dank für Ihre Beteiligung und Ihr Engagement für den Umweltschutz.

Hinweis aus der Verwaltung zu den Verbrauchsgebühren

In den vergangenen Wochen wurden die Abrechnungen zu den Verbrauchsgebühren (Wasser und Abwasser) verschickt.

Neu ist, dass seit dem 01.01.2026 satzungsgemäß fünf Abschläge zu den Verbrauchsgebühren am 01.03. / 01.05. / 01.07. / 01.09. / 
01.11.2026 fällig werden.

Die Endabrechnung für das Jahr 2026 erfolgt wieder zu Beginn des neuen Jahres.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Abschläge aufgrund des Vorjahresverbrauchs berechnet sind und Ihnen mit Ihrem Bescheid mitgeteilt wur-
den.

WICHTIG: Eine individuelle Änderung der Vorauszahlungsbeträge ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich.

Wir bitten um Ihr Verständnis und Beachtung!
Ihre Gemeindeverwaltung

Katholisches Senioren-Forum Sailauf/Eichenberg e. V.

Liebe Senioren,

wir möchten Sie alle herzlich zu unserer nächsten Zusammenkunft ins Bürgerzentrum

am Dienstag, 10.03.2026

einladen.

Wir beginnen mit einem Gottesdienst, anschließend gemütliches Beisammensein.

Der Gemeindebus fährt wie gewohnt um 13.00 Uhr ab Eichenberg, dann alle Haltestellen in Sailauf an.

Auf Ihr Kommen freut sich das Team.
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Neues aus dem Wespennest
Frühlingserwachen auf der Streuobstwiese: Jetzt kostenfrei Obstbaum pachten! 
Mit dem Beginn des Frühlings startet auch das neue Pachtjahr für die Obstbäume der WESPE-
Gemeinden. Damit ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um in eine Obstbaum-Pacht einzusteigen und 
einen Baum über den gesamten Jahresverlauf zu begleiten – von der Blüte bis zur Ernte.

Die Obstbaum-Pacht bietet Ihnen die Möglichkeit, Natur unmittelbar zu erleben, aktiv zum Er-
halt der artenreichen Streuobstwiesen beizutragen und sich im Herbst über frisches, regionales Obst aus eigener Ernte zu freuen. Gepachtet 
werden können Obstbäume unterschiedlicher Arten und Sorten, die sich im Eigentum der WESPE-Gemeinden befinden.

Gerade im Frühjahr beginnt eine wichtige Phase im Obstbau: Pflege- und Rückschnittmaßnahmen legen den Grundstein für gesunde Bäu-
me und eine gute Ernte. Als Pächter übernehmen Sie diese fachgerechte Pflege und tragen damit zum langfristigen Erhalt der Streuobstbe-
stände bei. Die Früchte, die Ihr Baum trägt, gehören selbstverständlich Ihnen und können ganz nach Ihren Vorstellungen genutzt werden.

Der Pachtvertrag kann ab März geschlossen werden und läuft bis Februar des Folgejahres. Erfolgt keine Kündigung, verlängert sich die 
Pacht automatisch. Eine Pachtgebühr wird nicht erhoben, empfohlen wird jedoch der Abschluss einer privaten Unfallversicherung.

Wer den Frühling nutzen möchte, um sich ein Stück Natur zu sichern und im Herbst die eigene Ernte einzubringen, findet in der Obstbaum-
Pacht ein ideales Angebot. Interessierte können das entsprechende Formular unter www.wespe.bayern/obstbaum-pacht ausfüllen oder 
sich bei Fragen direkt an den Koordinator der Landschaftspflege in der WESPE, Björn Schuck (Tel. 06021/ 64874, E-Mail: bjoern.schuck@
haibach.de), wenden.

Begleiten Sie einen Obstbaum durch das Jahr – der Frühling ist der perfekte Start dafür.

Aktuelle Pressemitteilung der Deutschen Glasfaser zum Glasfaserausbau im WEstSPEssart 
Der Glasfaserausbau in den Westspessart-Gemeinden ist in den letzten Monaten deutlich vorangekommen. Nach einer kurzen Pause über 
die Weihnachtstage werden die Bau- und Vorbereitungsarbeiten auch in den Wintermonaten fortgesetzt, sofern es die Witterungsbedingun-
gen zulassen. 

In Waldaschaff ist unterdies ein Meilenstein zu verzeichnen: Dies ist die erste Westspessart-Gemeinde, in der Deutsche Glasfaser den 
Ausbau des Glasfasernetzes abgeschlossen hat. Alle FTTH-Anschlüsse („Fiber To The Home“ – Glasfaser bis ins Haus) wurden verlegt. Mit 
insgesamt rund 600 gebauten Glasfaseranschlüssen sind die Haushalte der Gemeinde jetzt bestens für die digitale Zukunft gerüstet. 

„Der Ausbau des Glasfasernetzes in Waldaschaff hat mehr Zeit in Anspruch genommen als ursprünglich geplant. Umso mehr freuen wir uns, 
dass wir nun die Haushalte erfolgreich aktiviert haben“, sagt Joachim Diehl, Senior Manager Kommunale Kooperationen bei Deutsche Glas-
faser. „Wir bedanken uns herzlich bei den Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Waldaschaff für ihre Geduld und ihr Verständnis während 
der Bauphase.“ Im nächsten Schritt starten die Planungen für die sogenannten Nachanschlüsse. Dies sind Kundinnen und Kunden, die sich 
erst kürzlich für einen Anschluss entschieden haben und nun im Nachgang angeschlossen werden. Auch bisher noch nicht Entschlossene, 
können sich weiterhin für einen Anschluss entscheiden.

Auch in Haibach befinden sich die Arbeiten in der finalen Phase, fast alle Kundinnen und Kunden, die einen Glasfaseranschluss bei Deutsche 
Glasfaser gebucht haben, können diesen nutzen. Aktuell werden noch die Oberflächenabnahmen durchgeführt sowie letzte Mängelbeseiti-
gungen vorgenommen. Die noch ausstehenden Abschlussbegehungen sind für das erste Quartal 2026 geplant.

In Bessenbach ist der Glasfaserausbau ebenfalls in weiten Teilen abgeschlossen. Derzeit erfolgen die letzten Aktivierungen der Glasfaseran-
schlüsse bei den Kundinnen und Kunden. Mehr als 65 Prozent der Anschlüsse im gesamten Ausbaubereich sind aktiviert. Die Nutzerinnen 
und Nutzer profitieren von Bandbreiten von bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde, hoher Stabilität, geringer Störanfälligkeit sowie einer lang-
fristig wertsteigernden Infrastruktur für ihre Immobilie. Der zuständige Baupartner meldet sich telefonisch bei den Kundinnen und Kunden, 
um einen individuellen Termin für die Aktivierung des Glasfaseranschlusses zu vereinbaren. Deutsche Glasfaser weist darauf hin, dass die 
Glasfaseranschlüsse erst nach einer Aktivierung in den Häusern bzw. Wohneinheiten genutzt werden können.

Auch in Laufach schreitet der Glasfaserausbau voran. In den kommenden Wochen wird hier eine weitere zentrale Glasfaserverteilerstati-
on angeschlossen – ein wichtiger Schritt, um das Licht der Glasfaser in weitere Haushalte zu bringen und die Anschlüsse dann in einem 
Folgeschritt zu aktivieren.  Aktuell laufen außerdem die Planungen für eine Bahnquerung. Diese ist für den weiteren Glasfaserausbau er-
forderlich und mit hohem Koordinationsaufwand verbunden. Sobald die Planungsarbeiten und die finalen Abstimmungen abgeschlossen 
sind, werden die Arbeiten für die Bahnquerung aufgenommen. Im Laufacher Gemeindeteil Frohnhofen hat der beauftragte Baupartner die 
Hausanschlüsse der Kundinnen und Kunden fertiggestellt und für die Aktivierung vorbereitet. Der Glasfaser-Hauptverteiler in Frohnhofen 
wurde erfolgreich in Betrieb genommen. Die ersten Aktivierungen der Anschlüsse an das neue Netz haben im Februar 2026 stattgefunden 
und werden sukzessive fortgesetzt. Der zuständige Baupartner wird sich auch hierzu schrittweise vorab telefonisch mit den Kundinnen und 
Kunden in Verbindung setzen.

In Sailauf sind die Tiefbauarbeiten zu rund 50 Prozent abgeschlossen. Der Ausbau wird derzeit in allen Bereichen fortgesetzt, in denen die 
Witterungsverhältnisse dies zulassen. Die Arbeiten erfolgen abschnittsweise, um die Beeinträchtigungen für Anwohnerinnen und Anwohner 
so gering wie möglich zu halten. Erste Aktivierungsarbeiten in Teilen von Sailauf und in Weiberhof erfolgen in Kürze. Deutsche Glasfaser 
steht in engem Austausch mit der Gemeinde sowie dem Baupartner, um einen zügigen und koordinierten Baufortschritt sicherzustellen.

Informationen über Deutsche Glasfaser und die buchbaren Produkte gibt es online unter www.deutsche-glasfaser.de oder telefonisch unter 
02861 - 890 600. Alle Fragen zum Bau beantwortet die Deutsche Glasfaser Bau-Hotline unter 02861 - 890 60 940 montags bis freitags in 
der Zeit von 7 bis 18 Uhr.
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Dienst- und Jahreshauptversammlung
der Freiwilligen Feuerwehr Sailauf 

am 28.02.2026 im Feuerwehrgerätehaus

Kommandant Michael Müller konnte von 90 Einsätzen im vergangenen Jahr berichten. Diese gliederten sich in 7 Brandeinsätze, 9 Einsätze 
durch Brandmeldeanlagen, 41 techn. Hilfeleistungen, 23 First-Responder, 4 sonstige Tätigkeiten, 5 Sicherheitswachen und 1 ABC-Einsatz 
auf. Insgesamt wurden bei diesen Einsätzen 940 Stunden geleistet. 42 Übungen mit insgesamt 1200 Stunden wurden im vergangenen 
Jahr abgehalten. Mit 39 ist die Zahl der Aktiven stabil geblieben. Zum Jahresende 2025 betrug die Gesamtstärke der Feuerwehr 72 Per-
sonen. Diese gliederten sich in 39 Aktive Kameraden, 15 Löschkids und 18 Jugendlichen auf.

Es standen auch wieder verschiedene Ehrungen, Beförderungen und Ernennungen auf der Tagesordnung.
Günther Junker wurde für 70-jährige Mitgliedschaft geehrt, gleichzeitig wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Heinz Müller wurde ebenfalls 
von der Versammlung zum Ehrenmitglied ernannt. 

Für 50 Jahre aktiven Dienst wurde Rüdiger Steigerwald geehrt. Kerstin Schmitt wurde für 40 Jahre aktiven Dienst und für 40-jährige Mit-
gliedschaft geehrt. Für 20 Jahre aktiven Dienst wurde Christian Strohschein geehrt. 

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Bianka Maier und Hubert Labudda geehrt. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Gerhard Steiger-
wald und Roland Zentgraf geehrt.

Valentin Herbert und Udo Klein wurden zum Feuerwehrmann ernannt. Paul Müller und Tim Schmitt wurden zum Oberfeuerwehrmann be-
fördert. Zum Hauptfeuerwehrmann wurde Gunter Beckmann befördert. Dr. Lisa Strohschein und ihr Mann Christian Strohschein wurden 
zu Löschmeister/in befördert. Zu Oberlöschmeister/in wurden Bianka Maier und Daniel Herbert befördert.

Als aktiver Feuerwehrdienstleistender wurde Florian Wombacher per Handschlag aufgenommen.

Als fördernde Mitglieder wurden Elbert Brigitte, Elbert Gerald, Geis Christian, Hafner Bernd, Jäger Oliver, Mäder Natalie, Moreira Laura 
Amelie, Rausch Markus, Röder Wolfgang und Scherf Julia aufgenommen.

Als Löschkid wurden Binsack Noelia, Eckel Kilian, Hafner Friedrich, Krimm August, Ott Eliah, Rausch Pepe und Steinbach Pia aufgenommen.

Ali Fadi, Ernst Christopher, Klein Malene und Schäfer Greta wurden als Feuerwehranwärter aufgenommen.

Mit einem Präsent haben wir Danke gesagt und uns gleichzeitig von Bürgermeister Michael Dümig und seiner Stellvertreterin Margit 
Menke verabschiedet.
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KLICK dich ins Rathaus unter
www.sailauf.de

Zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit der 
vielfältigen Warnmittel und zur Information 
der Bevölkerung wird am Donnerstag, dem 
12. März 2026, um 11.00 Uhr, eine Probe-
alarmierung durchgeführt. 
Hierfür werden alle verfügbaren Sirenen mit 
einem auf- und abschwellenden einminüti-
gen Heulton, dem Sirenensignal „Warnung 
der Bevölkerung“ (Warnung vor Katastro-
phen und Schadensereignissen von erhebli-
chem Ausmaß), ausgelöst.
Die Bedeutung des Signals lautet „Rundfunk-
geräte einschalten, auf Durchsage achten“.
Es handelt sich hierbei um eine reine Routi-
neüberprüfung der Alarmierungseinrichtun-
gen – es besteht also keinerlei Anlass zur 
Besorgnis.
Darüber hinaus werden alle Warn-Apps und 
Warnsysteme ausgelöst, welche an das bun-
desweite Modulare Warnsystem (MoWaS) 
angeschlossen sind. Dazu zählen unter an-
derem die Warn-Apps KATWARN, NINA so-
wie Cell Broadcast. 
Zusätzlich wird um 11.15. Uhr durch die Inte-
grierte Leitstelle Bayerischer Untermain über 
das Modulare Warnsystem MoWaS eine Pro-
bewarnung (regional), ohne Cell Broadcast, 
versandt.
Gegen 11.30 Uhr erfolgt die bayernweite 
Entwarnung. Hierbei werden alle Warnmulti-
plikatoren und -mittel der Ausgangsmeldung 
angesprochen. Erstmalig erfolgt auch über 
Cell Broadcast eine Entwarnung.
Zur Entwarnung werden die Sirenen mit ei-
nem gleichbleibenden Dauerton von einer 
Minute angesteuert.
Die Entwarnung durch die Integrierte Leitstel-
le Bayerischer Untermain erfolgt gegen 11.45 
Uhr.
Der Bayerische Rundfunk, Antenne Bayern 
und andere bayerische Sender werden wäh-
rend dieser Zeit auf den Probealarm hinwei-
sen.
Umfassende Informationen über das Alarm-
signal im Katastrophenfall gibt es auch im 
Internet unter www.landkreis-aschaffenburg.
de oder www.kats-ab.de.

Probealarmierung –
Warnung der Bevölkerung

Busverbindungen innerhalb Sailauf

Innerörtliche Fahrten im Stundentakt.

Einzelfahrkarte: 
	 Erwachsene 1,50 € und Kinder 1,00 €

Tageskarte: 
	 Erwachsene 2,50 € und Kinder 1,50 €

Den Busfahrplan erhalten Sie im Bürgerbüro. 
Dieser hängt auch an jeder Haltestelle aus. 
Nutzen Sie diesen Sondertarif für Busfahrten 
innerhalb unserer Gemeinde.

Aus dem Veranstaltungskalender

12.03. Jahreshauptversammlung
Verein für Gartenbau und Landespflege e.V.

13.03. Jahreshauptversammlung
Sportfreunde Sailauf 1929 e.V.

13.03. Jahreshauptversammlung
Motor Sport Club 1960 e.V.

Gemeinderat

BEKANNTMACHUNG
Am Montag, 9. März 2026 um 19.00 Uhr fin-
det im Sitzungssaal des Rathhauses Sailauf, 
Rathausstraße 9 in 63877 Sailauf eine Sit-
zung des Grundstücks- und Bauausschus-
ses mit folgender Tagesordnung statt. 
Tagesordnung
Öffentlicher Teil
1 	  Baupläne und Bausachen
1.1 �Sanierung Wohnhaus und Neubau Dach-

geschoß am bestehenden Wohnhaus mit 
zwei Wohneinheiten 

	  Pfarrwiese 4, 63877 Sailauf
	  Antrag auf Baugenehmigung
1.2 �Neubau Zweifamilienwohnhaus
	  Hauptstraße 30, 
	  63877 Sailauf OT Eichenberg
	  Antrag auf Baugenehmigung
1.3 Neubau Small House
	  Hauptstraße 52,
	  63877 Sailauf OT Eichenberg
	  Formlose Anfrage
1.4 Wohnhausanbau
	  Hainweg 15, 63877 Sailauf
	  Antrag auf Vorbescheid
2 	  Wasserversorgung im Ortsteil Eichenberg
	  �Messungen und Berechnungen zur hyd-

raulischen Optimierung des Ortsnetzes
	  Auftragsvergabe
3	  Informationen aus der Verwaltung

Michael Dümig
Bürgermeister

Bauliche Veränderungen bzw. 
Nutzungsänderungen an Gebäuden

Veränderungen an der Bebauung können 
dazu führen, dass nach der Wasserabgabe- 
oder Entwässerungssatzung eine neue Bei-
tragsschuld entsteht. 

Bauliche Veränderungen sind beispielswei-
se der Ausbau von Kellerräumen oder des 
Dachgeschosses, der Umbau von Balkonen 
oder Terrassen zu Wintergarten oder eine 
Änderung der Nutzung oder eines Anschlus-
ses von Garagen oder sonstigen Nebenge-
bäuden an die Wasserversorgung bzw. Ent-
wässerung. Aus diesem Grund müssen auch 
baurechtlich nicht genehmigungspflichtige 
Veränderungen der Bebauung bei der Ge-
meinde angezeigt werden. 

Bitte zeigen Sie Ihre baulichen Veränderun-
gen daher zeitnah im Rathaus, Herr Michael 
Kowalski, Tel.: 9733-29, michael.kowalski@
sailauf.bayern.de an. 

Abfallwirtschaft

Standorte Entsorgungscontainer
Sailauf
Breitewiesenstraße
Zur Lauterhecke
Weyberhöfe

Eichenberg
Alter Kirchweg

Ausgabe Gelbe Säcke  
Gelbe Säcke sind in haushaltsüblichen 
Mengen (pro Abholung 1 Rolle pro 
Haushalt) am Rathaus, im Recyclinghof 
am Steinbruch und bei der Bäckerei Wet-
zel im Ortsteil Weyberhöfe zu den jewei-
ligen Öffnungszeiten erhältlich.

Öffnungszeiten Kompostplatz 
und Recyclinghof:  
mittwochs von 14.00 - 16.00 Uhr
samstags   von 09.00 - 13.00 Uhr 

Biomüll:
Mittwoch, 11.03.2026
Mittwoch, 25.03.2026

Restmüll:
Donnerstag, 19.03.2026
Donnerstag, 02.04.2026

Gelber Sack:
Freitag, 27.03.2026
Freitag, 24.04.2026

Papiertonne:
Donnerstag, 26.03.2026
Donnerstag, 23.04.2026

Grünabfall:
Grünabfälle können selbst zur zum Kreisrecy-
clinghof oder zu den gemeindlichen Sammel-
stellen gebracht werden.

Bitte beachten Sie, dass an den gemeindli-
chen Grünabfallsammelplätzen unterschied-
liche Anlieferbedingungen bestehen! Diese 
sind unter den Hinweisen zu den gemeind-
lichen Entsorgungseinrichtungen nachzule-
sen.

Für den Kreisrecyclinghof gelten folgende 
Bedingungen:
• �Landkreisbürger können bis zu 1 m³ Grün-

abfall kostenfrei anliefern
• �größere Mengen werden gegen Entgelt an-

genommen
• �die Annahme von 1 m³ holziger, strukturrei-

cher Grünabfälle kostet 5,00 €
• �die Annahme von 1 m³ strukturarmer Grün-

abfälle (Laub, Gras, Fallobst) kostet 15,00 €

Wurzelstöcke und Bäume können bei der 
GBAB direkt neben dem Kreisrecyclinghof 
gegen Entgelt angenommen werden.
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Altkleider
Alttextilien können in die bereitgestellten 
Altkleidercontainer auf allen Containerstand-
plätzen für Glas- und Dosen, sowie am Kreis-
recyclinghof gegeben werden. Über diese 
Altkleidercontainer können nur tragfähige und 
saubere Kleidungsstücke sowie paarweise 
gebündelte Schuhe entsorgt werden. Ebenso 
werden saubere Heimtextilien wie beispiels-
weise Bettwäsche, Handtücher, Gardinen, 
Decken und Daunendecken gesammelt. Im 
Sinne einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft 
steht die Wiederverwendung und das Recy-
cling der gesammelten Alttextilien im Fokus. 
Aus diesem Grund sollen stark zerschlissene, 
verschmutzte oder anderweitig kontaminier-
te Textilien hingegen bitte weiterhin über die 
Restmülltonne entsorgt werden.
Ist ein Altkleidercontainer bereits voll, sollen 
Altkleider nicht neben dem Container plat-
ziert werden, da bis zur Abholung die Qualität 
insbesondere durch Feuchtigkeit erheblich 
leidet und deshalb oftmals eine Entsorgung 
als Abfall notwendig wird. Stattdessen kön-
nen die Alttextilien an jedem anderen Stand-
ort eingeworfen werden.
Gut erhaltene Altkleider oder Altschuhe 
können selbstverständlich auch bei Se-
cond-Hand-Läden und direkt bei caritativen 
Einrichtungen abgegeben oder über entspre-
chende Portale wie Vinted oder Momox an-
geboten werden. Eine Übersicht zu solchen 
Einrichtungen finden Sie auch auf unserer 
Homepage unter www.Landkreis-Aschaffen-
burg.de/Nachhaltigeeinrichtungen.

Die Abfuhrtermine 2025/2026 sowie viele 
weitere Informationen rund um die Abfall-
wirtschaft im Landkreis Aschaffenburg finden 
sich unter www.abfallwirtschaft-ab.de, in der 
MyMüll-App oder über die Abfallberatung im 
Landratsamt.

Kontakt:
Rest- und Biomüll:	
Fa. Remondis, Tel. 08 00 / 2 47 76 77
Gelbe Säcke:		
Fa. Weisgerber, Tel. 08 00 / 22 78 336 
oder 
kommunen@weisgerber-umweltservice.de 
Papiertonnenabfuhr:
Fa. Emde, Tel. 0 60 21 / 4 54 93-0
Wer noch keinen Grundbedarf an gelben 
Säcken (2 Rollen = 26 Stück pro Haushalt) 
erhalten hat oder sich mit einer Beschwer-
de direkt an den Dienstleister wenden 
möchte, kann dies per E-Mail an kommu-
nen@weisgerber-umweltservice.de sowie 
telefonisch unter der 0800 2278336 tun.
Gewerbebetriebe, die einen höheren Be-
darf an Säcken haben, wenden sich bitte 
ebenfalls direkt an die Fa. Weisgerber: Tel. 
06053 7068972 oder vertrieb@weisgerber-
umweltservice.de. 

Landratsamt Aschaffenburg

Manöver- und andere Übungen 
der Bundeswehr 
Die Bundeswehr führt in der Zeit vom 
09.03.2026 bis 12.03.2026 unter der Be-
zeichnung „Spessart Ost“ eine Gefechts-
übung durch. 

Der Übungsraum umgrenzt im Landkreis 
Aschaffenburg das Gebiet der VGem Mes-
pelbrunn sowie der Gemeinden Rothenbuch, 
Waldaschaff und Weibersbrunn. 
Nachtmärsche finden statt. Manövermunition 
wird verwendet. 
Der Bevölkerung, insbesondere auch alle 
Jagdausübungsberechtigten, wird nahege-
legt, sich von den Einrichtungen der übenden 
Truppe fernzuhalten. Auf die Gefahren, die 
von liegengebliebenen militärischen Spreng-
mitteln, wie Fundmunition und dergleichen 
ausgehen, wird besonders hingewiesen. 
Jeder Fund ist sofort der nächsten Polizei-
dienststelle zu melden. Das Sammeln, der Er-
werb, der Besitz und der Verkauf dieser Ge-
genstände sind verboten und können nach 
den Vorschriften des Strafgesetzbuches so-
wie nach den waffen- und sprengstoffrechtli-
chen Bestimmungen geahndet werden. 
Schäden, die die Bundeswehr verursacht 
hat, sind der zuständigen Gemeindever-
waltung zu melden. Nähere Auskünfte zur 
Abwicklung von Manöverschäden erteilen 
die Gemeinden sowie das Bundeswehrleis-
tungszentrum Hammelburg, Rommelstr. 27, 
97762 Hammelburg.

Freigabe des Oberholzes

Freigabe des Oberholzes vom 24.03.2026 
bis einschließlich 14.04.2026 
Nach Absprache zwischen dem federfüh-
renden Forstbetrieb Rothenbuch und dem 
Verband der Spessartforstberechtigten e. V. 
wurde für die Ausübung der Spessartober-
holzrechte vorgenannter Zeitraum festgelegt. 
Am Dienstag, den 24.03.2026 sowie an den 
darauffolgenden Freitagen, Samstagen und 
Dienstagen bis einschließlich Dienstag, 
den 14.04.2026, sind die fertiggestellten 
Hiebe der beteiligten Forstbetriebe zur Ober-
holznutzung freigegeben. 
Ein Hieb ist fertiggestellt, wenn das Holz ein-
schließlich des Selbstwerberholzes aufgear-
beitet ist und samt dem Nutzholz in langer 
Form an Waldstraßen gerückt ist. Die noch 
im Gang befindlichen Hiebe bleiben für die 
Oberholznutzung gesperrt. 
Nach Ablauf der Oberholznutzungsfristen ist 
die Ausübung der Spessartholzrechte nicht 
erlaubt. 
Gemäß Entschließung der Regierung von Un-
terfranken vom 10.08.1959 Nr. III/7 a - 2012 a 
33 ist die Oberholzabfuhr mit LKW oder sons-
tigen Kraftfahrzeugen mit schwarzer Zulas-
sungsnummer nur innerhalb 3 Wochen nach 
Freigabe der Hiebe, d. i. vom 24.03.2026 bis 
14.04.2026 an den Holztagen gestattet. 
Während der Waldschlusszeit vom 1. Mai bis 
31. Juli darf kein Holz abgefahren werden. 
Oberholz in geöffneten Hieben steht allen 
Rechtlern in gleichem Maße zu, jedoch 
nur bis zur Deckung des Eigenbedarfs. 
Unberechtigte Aufarbeitung von Oberholz 
wird zur Anzeige gebracht. 
Bei dieser Gelegenheit wird nochmals auf fol-
gende Verbote hingewiesen: 
Nutzung vor Sonnenaufgang u. nach Sonnen-
untergang, Entwenden von Lagerhölzern un-
ter Eichenstammholz, Abladen von Oberholz 
auf forsteigenem Grund sowie auf Straßen 

und Wegen, Schleifen und Fahren des Ober-
holzes durch Kulturen und Schlägen außer-
halb von Rückegassen, sowie Aufarbeitung 
auf den Wegen. 
Alle nicht befestigten Erdwege werden für die 
Benutzung durch Kraftfahrzeuge ausdrück-
lich als gesperrt erklärt. 
Wo welche Hiebe in welchem Umfang der 
Nutzung freigegeben werden, können Sie 
den amtlichen Bekanntmachungsstellen 
in Schollbrunn ab Mitte März entnehmen. 
Ebenso besteht die Möglichkeit, sich in der 
Verwaltungsgemeinschaft Kreuzwertheim zu 
erkundigen. 

Thea Kohlroß 
1. Vorsitzende des Verbandes 
der Spessartforstberechtigten e. V. 
Erste Bürgermeisterin 
Gemeinde Schollbrunn

Besuchen Sie uns im Internet unter
www.sailauf.de

ENDE DES AMTLICHEN TEILS

Nichtamtlicher Teil

Dienstbereitschaft der Apotheken

siehe Amtsblätter

Selbsthilfe bei Depressionen e.V.

Hilfe zur Selbsthilfe in Gesprächen
Bei seelischen Problemen, Depressionen, 
Panik, Ängsten, Burnout, psychosomati-
schen Beschwerden und Erkrankungen.

Brauchen Sie Hilfe?
Kontakt zu unseren Gruppen: 
Tel. 01021 23626
Wermbachstr. 13 
(Eingang Freihofgasse) 
in Aschaffenburg

Montag - Donnerstag�  9.30 - 12.30 Uhr 
Mittwoch�  13.30 - 16.00 Uhr

www.redenundhandeln.de

Blutspendedienst des BRK

Blutspenden im März
Mit zahlreichen Blutspendeterminen im März 
bietet der Blutspendedienst des Bayerischen 
Roten Kreuzes (BSD) eine Vielzahl an Mög-
lichkeiten, Leben zu retten. Jede Spende 
hilft, die Versorgung von Patientinnen und 
Patienten im Freistaat zuverlässig sicherzu-
stellen.

Alle aktuellen Termine des laufenden Mo-
nats, eventuelle Änderungen sowie Informa-
tionen rund um das Thema Blutspende sind 
kostenfrei unter 0800 11 949 11 (Montag bis 
Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr, Fr 8.00 
bis 16.00 Uhr) oder unter www.blutspende-
dienst.com tagesaktuell abrufbar. 
Facebook & Instagram: @blutspendebayern.
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Auf einen Blick sind hier die aktuellen Termi-
ne im Kreisverband Aschaffenburg für den 
folgenden Monat:
BITTE immer einen Termin reservieren. 
DANKE.
Montag, 02.03.2026 � 16:00 - 20:00 Uhr 
63814 MAINASCHAFF, Jahnstr. 50 
Maintalhalle

Donnerstag, 05.03.2026 � 16:30 - 20:00 Uhr 
63755 ALZENAU, Prischossstr. 55 
Prischoß-Halle

Dienstag, 10.03.2026�  16:30 - 20:00 Uhr 
63755 ALZENAU, Prischossstr. 55 
Prischoß-Halle 

Mittwoch, 11.03.2026�  17:30 - 20:30 Uhr 
63846 LAUFACH, 
Friedrich-Wilhelm-Düker-Str. 8 
Grund- und Mittelschule

Donnerstag, 12.03.2026 � 16:00 - 20:30 Uhr 
63856 BESSENBACH, Ludwig-Straub-Str. 1
Bessenbachhalle

Freitag, 13.03.2026�  15:00 - 19:30 Uhr 
63741 ASCHAFFENBURG, 
Mergenbaum-Platz 3 
Bürgerhaus Nilkheim

Freitag, 20.03.2026 � 16:00 - 19:30 Uhr 
63872 HEIMBUCHENTHAL, Bergstr. 16 	
Grund- und Mittelschule Elsavatal

Donnerstag, 26.03.2026�  16:00 - 20:30 Uhr 
63768 HÖSBACH, Jahnstr. 7 
Kultur- und Sportpark

Montag, 30.03.2026 � 16:30 - 20:00 Uhr 
63808 HAIBACH, Zum Stadion 14 
Kultur- und Sporthalle

Bund Naturschutz

So wird der Frühjahrsputz umweltfreund-
lich und gesundheitsschonend I
Landauf, landab putzen viele Menschen im 
Frühjahr ihre Wohnung oder ihr Haus. Doch 
viele Reinigungsmittel enthalten umwelt-
schädliche oder gesundheitsgefährdende 
Chemikalien. Wer ein paar Regeln beachtet, 
schont die Umwelt und vermeidet gesund-
heitliche Gefahren. Der BUND Naturschutz 
erklärt, welche ökologischen und gesünde-
ren Alternativen es gibt.
Problematische Inhaltsstoffe 
in Putzmitteln
Putzmittel sollen Schmutz, Fett und Keime 
entfernen. 
Zu den wichtigsten Wirkstoffen zählen Ten-
side, Säuren wie Zitronen- oder Essigsäure, 
Lösungsmittel wie Alkohol oder Glykolether, 
Basen wie das stark ätzende Natriumhyd-
roxid, Enzyme, sowie Desinfektions- oder 
Bleichmittel. Auch unnötige Inhaltsstoffe fin-
den sich in Putz- und Reinigungsmitteln, ins-
besondere Konservierungsstoffe, Duft- und 
Farbstoffe. Viele Putzmittel enthalten zahlrei-
che Inhaltsstoffe, die sowohl für die Umwelt 
auch für die Gesundheit schädlich sind, er-
klärt der BUND. 
Die Finger sollten Sie von Produkten 
lassen, mit diesen problematischen In-
haltsstoffen: Ammonia, Ammonium, Natri-
umhypochlorit, Amyl Cinnamal, Galaxolid, 
Isoeugenol, Limonene, Linalool, Zimtaldehyd, 

Methylisothiazolinon, Hexyl Cinnamaldehy-
de, Benzylakohol, Coumarin, Benzyl Benzoa-
te, Geraniol, Eugenol, Methylheptincarbonat, 
Sodium Hypochlorite, Benzalkoniumchlorid, 
Isothiazolinone.
Umweltfreundliche Reiniger 
als Alternative
Greifen Sie zu Reinigungsmitteln, die mit 
zertifizierten Siegeln versehen sind, so der 
BUND. Produkte mit Siegeln wie dem „Blau-
en Engel“, dem EU-Umweltzeichen „EU Eco-
label“ oder dem „Ecocert“-Siegel sind gute 
Anhaltspunkte dafür, dass weniger bedenk-
liche Stoffe enthalten sind. Auch können Sie 
guten Gewissens zu Produkten greifen, die 
von Ökotest mit „Sehr gut“ ausgezeichnet 
wurden.
Sparsam mit Putzmitteln umgehen
Statt Reinigungsmittel zu versprühen, ge-
ben Sie diese direkt auf ein feuchtes Tuch. 
So atmen Sie keine gesundheitsschädlichen 
Aerosole ein. Verwenden Sie Putztücher mit 
strukturierter Oberfläche – sie sind beson-
ders effektiv in der Schmutzaufnahme und, 
senken so den Putzmittelverbrauch. Bevor-
zugen Sie Putztücher aus Naturmaterialien, 
das spart fossile Ressourcen. Nachhaltig 
zertifizierte Textilien verzichten außerdem auf 
giftige Ewigkeitschemikalien (PFAS), mit de-
nen manche Putztücher versehen sind, um 
schmutzabweisend zu sein. Greifen Sie au-
ßerdem zu festen Reinigungsprodukten wie 
Pulver oder Tabs. Diese enthalten meist we-
niger Konservierungsstoffe als flüssige Pro-
dukte. Zudem sparen sie durch geringeres 
Gewicht und Volumen beim Transport CO2 
ein. Mit diesen einfachen Maßnahmen lässt 
es sich sauber putzen, ohne Umwelt und Ge-
sundheit zu gefährden. 
Als ökologische Alternative empfiehlt der 
BUND auch Putzmittel selber herzustellen – 
dazu mehr im nächsten Ökotipp.

Staatliches Berufliches Schulzent-
rum Aschaffenburg

„Tag der offenen Tür“ am Staatlichen Be-
ruflichen Schulzentrum Aschaffenburg am 
25. April 2026
Am Samstag, 25.04.2026 lädt das Staatliche 
Berufliche Schulzentrum Aschaffenburg von 
10.00 bis 13.00 Uhr herzlich zum Tag der of-
fenen Tür ein.
Entdecken Sie unsere Bildungseinrichtun-
gen, erfahren Sie mehr über unsere vielfäl-
tigen Ausbildungsmöglichkeiten und lernen 
Sie unser modernes und innovatives Schul-
haus kennen. An diesem Tag haben Sie die 
Gelegenheit, sich über folgende Ausbil-
dungsrichtungen zu informieren:
• Ernährung und Versorgung
• Kinderpflege
• Sozialpflege
Freuen Sie sich auf spannende Führungen, 
mitreißende Aktivitäten und informative An-
gebote. Unser Team steht Ihnen für individu-
elle Beratungsgespräche zur Verfügung und 
beantwortet gerne Ihre Fragen.
Am Tag der offenen Tür haben Sie zudem die 
Möglichkeit, sich direkt bei uns zu bewerben.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und darauf, 
Ihnen unser Bildungsangebot, unsere Aus-
stattung und unser Gebäude vorzustellen.
Dr. Matthias Fünffinger, Schulleiter

Fachschule 
für Umweltschutztechnik

Machen Sie mehr aus Ihrem Beruf und 
werden Sie Teil der Lösung für eine nach-
haltigere Zukunft!
Ab dem 14. September 2026 startet die neue 
„Fachschule für Umweltschutztechnik und 
regenerative Energien“ am Schulstandort 
Miltenberg. 
Sie verfügen über eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung im technischen Bereich sowie 
über mindestens ein Jahr Berufserfahrung? 
Dann ist diese Weiterbildung Ihr nächster 
Karriereschritt!
In zwei Jahren Vollzeit qualifizieren Sie sich 
zum/zur „Staatlich geprüften Techniker/-in 
für Umweltschutztechnik / Bachelor Profes-
sional in Technik (DQR-Niveau 6)“. 

Gestalten Sie aktiv eine nachhaltige
Zukunft und übernehmen Sie 
Verantwortung in einer der wichtigsten
Branchen unserer Zeit!
Neben dem Abschluss als Umweltschutz-
techniker / -in besteht die Möglichkeit, die 
Fachhochschulreife und die Ausbildereig-
nung zu erwerben. Dies eröffnet nicht nur den 
Weg in attraktive Führungspositionen und 
spezialisierte Beratungsfunktionen, sondern 
auch den Zugang zu einem anschließenden 
Studium. Diese Weiterbildungsmaßnahme 
ist gebührenfrei. Zur finanziellen Entlastung 
kann Aufstiegs-BAföG beantragt werden und 
es besteht die Möglichkeit, den Meisterbo-
nus zu erhalten. 
Machen Sie sich selbst ein Bild und besu-
chen Sie unsere Informationsveranstaltung 
am Donnerstag, den 26.03.2026 ab 17:30 
Uhr in der Aula der Berufsschule Miltenberg, 
Gartenstraße 21, 63897 Miltenberg. 
Weitere Informationen und den Link zur 
Anmeldung zur Fachschule finden Sie auf 
unserer Website: 
	 www.bs-mil-obb.de

Staatliches Berufliches Schulzent-
rum Aschaffenburg

Noch Plätze Frei! 
Tagesbetreuung und Sprachreise 
in den Osterferien 
Kinder von 6 bis 10 Jahren 
Das Bezirksjugendwerk der AWO Unterfran-
ken e.V. veranstaltet in den Osterferien vom 
07. bis 11.04.2026 in Schonungen die Tages-
betreuung „Auf die Bücher…fertig, los!“ für 6 
bis 10-jährige. 
Bei der viertägigen Tagesbetreuung dreht 
sich alles um spannende Geschichten, mu-
tige Held*innen und fantasievolle Welten. 
Das Highlight ist eine große Lesenacht als 
Abschluss. Die Betreuungszeit ist von Diens-
tag bis Freitag jeweils von 08.00 bis 16.00 
Uhr, die Lesenacht startet am Freitag im An-
schluss an die Tagesbetreuung und endet 
am Samstag um 10.00 Uhr. Weitere Infos und 
Anmeldung unter www.awo-jw.de 

Schüler*innen von 13 bis 16 Jahren
Für Schüler*innen im Alter von 13 - 16 Jahren 
gibt es in den Osterferien vom 26.3. - 8.4.26 
die Sprachreise nach Wimborne, England.
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Die Unterkunft bei ausgesuchten englischen 
Gastfamilien, 20 Stunden Unterricht bei ein-
heimischen Lehrkräften und 2 Tage London 
zum Abschluss garantieren ein intensives Er-
lernen und Erleben der Englischen Sprache 
und Lebenskultur. Weitere Infos und Anmel-
dung unter www.awo-jw.de 
Die Kinder und Jugendlichen können auf 
unseren Freizeiten nicht nur eine tolle Zeit 
mit Gleichaltrigen erleben, sondern haben 
ebenfalls in hohem Maße die Möglichkeit das 
Programm selbst mitzugestalten. Darüber hi-
naus garantiert ein pädagogisch geschultes 
Betreuungsteam eine qualifizierte Begleitung. 

Bayerischer Bauernverband

Hülsenfrüchte & Urgetreide
Hülsenfrüchte und Urgetreide sind echte 
Allrounder in der Küche: Linsen, Bohnen, Ki-
chererbsen sowie Emmer, Dinkel und Einkorn 
bringen nicht nur Geschmack, sondern auch 
wertvolle Nährstoffe auf den Teller. In unse-
rem Kochkurs zeigen wir Ihnen, wie Sie aus 
diesen gesunden Zutaten abwechslungs-
reiche, einfache und sättigende Gerichte 
zaubern. Lernen Sie, wie man richtig würzt, 
kombiniert und kreativ arbeitet – für genuss-
volle Mahlzeiten im Alltag. Unter professio-
neller Anleitung können Sie Schritt für Schritt 
mitkochen, neue Rezepte ausprobieren und 
das Ergebnis gemeinsam genießen. Ob 
Einsteiger/-in oder erfahrene/-r Koch/Köchin, 
hier steht das gemeinsame Kocherlebnis im 
Mittelpunkt. 
Termin: 13.03.2026 um 18.00 Uhr 
Wo: Lehrküche AELF, Aschaffenburg 
Referentin: �Carmen Wenzel, Ernährungsfachfrau 
Anmeldung an der BBV Geschäftsstelle, Frau 
Krebs, 06021 42942-14 erforderlich.   

Auf den Spuren 
von 2000 Jahren Aschaffenburg
Tauchen Sie ein in die faszinierende Ge-
schichte Aschaffenburgs – von den Kelten 
über die Römer, Alemannen und Franken bis 
hin zur glanzvollen Zeit unter den Kurfürsten 
von Mainz. Erkunden Sie Straßen und Plätze, 
an denen Geschichte lebendig wird: vom mit-
telalterlichen Charme bis zum Übergang an 
Bayern und weiter bis in die heutige Zeit. Bei 
diesem historischen Spaziergang am Main 
öffnet sich die Stadt wie ein lebendiges Ge-
schichtsbuch voller Geschichten, Anekdoten 
und verborgener Schätze. 
Termin: 13.03.2026 um 14.00 
Wo: Treffpunkt:am Pompejanum Aburg 
Referent: Alexander Karpf, Aburg    

Sozialdienst kath. Frauen e.V.

Beratungstag für ehrenamtliche Betreuer: 
innen und Bevollmächtigte 
Der Betreuungsverein vom SkF e.V. Aschaf-
fenburg bietet am Montag, 23.03.2026 von 
10:00-15:00 Uhr im Rathaus Alzenau einen 
Beratungstag für Personen an, die eine eh-
renamtliche rechtliche Betreuung führen oder 
eine Vorsorgevollmacht ausführen. Auch be-
antworten wir Fragen zur Vorsorgevollmacht, 
Patientenverfügung oder Betreuungsverfü-
gung. Es können individuelle Fragen geklärt 
werden. Wir führen keine Rechtsberatung 
durch. Bitte melden Sie sich vorab an. 
Es besteht neben einem Termin in Aschaf-
fenburg oder nach Rücksprache in Alzenau 
oder Miltenberg auch die Möglichkeit einer 
Telefonberatung. Gerne kann auch ein Alter-
nativtermin vereinbart werden.

Einführungsmodul 1 
für ehrenamtliche Beteuer:innen 
Der Betreuungsverein des SkF e.V. Aschaf-
fenburg hat in der Region Aschaffenburg 
Stadt und Landkreis, sowie Stadt und Land-
kreis Miltenberg die Aufgabe, ehrenamtliche 
rechtliche Betreuer:innen auszubilden, zu 
beraten und zu begleiten. Hierzu gibt es ne-
ben anderen Veranstaltungen und der Mög-
lichkeit, sich bei Fragen jederzeit an uns zu 
wenden, zwei Einführungsmodule für neue 
ehrenamtliche rechtliche Betreuer:innen, um 
Sie auf diese verantwortungsvolle Tätigkeit 
vorzubereiten. Am 23.03.2026 findet das 
Modul 1 von 18.00 bis 20.00 Uhr statt. 
Frau Sabine Schmatolla, fachliche Leitung 
des Betreuungsvereins informiert Sie über 
Grundzüge und Inhalte des Betreuungs-
rechts und bietet Raum für fachliche Fragen. 
Gerne können auch Personen teilnehmen, 
die bereits längere Zeit eine ehrenamtliche 
rechtliche Betreuung führen oder eine Vor-
sorgevollmacht ausüben. 
Die Module können unabhängig voneinander 
wahrgenommen werden. Bitte melden Sie 
Sich bis zum 19.03.2026 bei uns an. 
Die Veranstaltung ist für Sie kostenfrei.

Anmeldung: Sozialdienst kath. Frauen e.V. 
Erbsengasse 9, Aschaffenburg, 06021 27806

Anmeldung an der Geschäftsstelle Aschaf-
fenburg, Tel. 06021 429420 erforderlich. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenz. 
Parkmöglichkeiten: Pompejanumstraße, 
Dauer: ca. 2 St. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Die Führung findet bei jedem Wetter statt. 

Kirchliche Nachrichten und Vereine

Pfarramt: 
Kathrin Müller und Elke Kühl
Johannesplatz 7
63773 Goldbach
Tel.: 06021 51602, Fax: 06021 367066
pfarramt.goldbach@elkb.de
pfarramt.laufach@elkb.de

Öffnungszeiten:
Dienstag: 	 09.00 - 11.00 Uhr und
		  15.30 - 17.30 Uhr 
Mittwoch: 	 09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag: 	 15.30 - 17.30 Uhr

Seelsorge
Pfarrer Peter Kolb
Johannesplatz 7, 63773 Goldbach
Tel. 0160 602 43 52
peter.kolb@elkb.de

Verwaltung und Pfarramtsführung
Pfarrer Hauke Stichauer
Tel. 06021 439 21 24 
Mobil 0172 92 733 13
hauke.stichauer@elkb.de

Homepage 
www.johanneskirche-goldbach.de
www.petruskirche.de

Evang. Kindertagesstätte Arche Noah 
Johannesplatz 10, 63768 Hösbach
Telefonnummer: 06021 9209542
kita.archenoah.hoesbach@elkb.de
www.arche-noah-hoesbach.de

Evang. Kinderkrippe Vogelnest
Lorenz-Heim-Str. 65, 63773 Goldbach
Telefonnummer: 06021 4043635
kita.vogelnest.goldbach@elkb.de
www.vogelnest-goldbach.de

Sonntag, 08.03.2026
10.00 Uhr  Gottesdienst	
	 Petruskirche Laufach
	 (Pfarrer Kolb)

Sonntag, 15.03.2026
10.00 Uhr  Gottesdienst		
Johanneskirche Goldbach
	 (Pfarrer Kolb)

Sonntag, 22.03.2026
10.00 Uhr  Gottesdienst		
Petruskirche Laufach
	 (Prädikant Siebentritt)
10.00 Uhr  Kinderkirche		
Gemeindehaus Laufach
	 (Frau Woldeyohannes)

Passionsandachten 
Am Donnerstag, um 19 Uhr eine halbe Stun-
de, um zur Ruhe zu kommen. Ankommen, 
Singen, einen Psalm beten, das Evangelium 
der Woche hören. Gemeinsam still sein und 
hören, Musik. Herzliche Einladung!
Termine: 12.03. und 26.03.2027
Zeit/Ort: 19 Uhr, Johanneskirche Goldbach

Einladung zum Weltgebetstag 
am 6. März 2026
„Kommt! Bringt eure Last.“
Daran wollen uns die nigerianischen Frauen 
erinnern. Die eigene Lebenslast abgeben zu 
können, eine Anlaufstelle für Probleme und 
Fragen zu haben ist ein Geschenk. Hoffnung 
gegen alle Hoffnungslosigkeit schenkt Befrei-
ung. Das wünschen sich nicht nur die Frauen 
aus Nigeria. Lassen auch wir uns von diesen 
Worten ansprechen.

Wir laden herzlich ein, am 6. März 2026 um 
19.00 Uhr in der Kirche St. Maria Immacu-
lata in Goldbach den WGT-Gottesdienst mit 
uns zu feiern. Anschließend treffen wir uns im 
Pfarrheim bei nigerianischen Gerichten, gu-
ten Gesprächen und weiteren Informationen 
über das Land. Das Vorbereitungsteam freut 
sich auf euch!

Terminänderung! 
Fröhlicher Kreis 60plus 
Der Fröhliche Kreis findet ausnahmsweise 
am Montag, 09.03.2026, um 15 Uhr im Ge-
meindesaal in Laufach. 
Thema: Weltgebetstag

Kinderkirche in Laufach
Am Sonntag, 22.03.2026 sind alle Kinder 
herzlich zur Kinderkirche eingeladen. Sie 
findet zeitgleich zum Gottesdienst statt. Die 
Kinder treffen sich am Anfang in der Kirche 
und gehen dann ins Gemeindehaus. 

Weitere Infos bei: 
stephanie.woldeyohannes@gmail.com

Spieleabend
Herzliche Einladung zum Spieleabend. Es 
erwartet Dich ein Abend mit Kniffel, Mensch-
Ärgere-Dich-Nicht und Co.
Ort: �Gemeindesaal, Kirchengemeinde Lauf-

ach
Datum: 20.03.2026, um 19.00 Uhr
Wer: �Alle, die Lust auf einen geselligen Abend 

haben.




